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Zusammenstellung der Bewertungsergebnisse 

 Ausgangsdaten  

   
Gesamtobjekt: Günnigfelder Straße 126 in 44866 Bochum,  

insgesamt vier Pkw-Garagen und Wohnungen? 

Wertermittlungsstichtag: 03.12.2024 Tag der Ortsbesichtigung 

Qualitätsstichtag: 03.12.2024 Tag der Ortsbesichtigung 

Grundstücksgröße:   m² Flurstück 9 

Baujahr: Ende der 1980er Jahre Ursprungsbaujahr 

Miteigentumsanteil: 500/100.000  

Bruttogrundfläche: 16,24 m²  

 
 
 

 Bewertungsergebnisse 
   
Bodenwert: € 700,-  

Wert der Bodenplatte: € 700,-  

Anteiliger Wert der Zuwegung 
auf fremdem Grundstück: € 1.700,- 

 

Verkehrswert (Marktwert): € 3.100,-  
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1. EINLEITUNG 
 

1.1 AUFTRAG 
 

 

Gemäß Beschluss des Amtsgerichts Bochum vom 28.10.2024 bin ich be-

auftragt, im Rahmen der Zwangsversteigerung für den im Grundbuch 

von Günnigfeld, Blatt 3204, eingetragenen Miteigentumsanteil an dem 

Grundstück Gemarkung Günnigfeld, Flur 2, Flurstück 9, Günnigfelder 

Straße 126, verbunden mit dem Sondereigentum an der Pkw-Garage 

Nr. 9 des Aufteilungsplans, ein schriftliches Gutachten über den Ver-

kehrswert (Marktwert) des vorbezeichneten Versteigerungsobjekts zu er-

statten. 

 

Zur Erstellung dieses Gutachtens fand am 03.12.2024 ein Ortstermin an 

dem o. g. Objekt statt.  

 

Bei der Ortsbesichtigung wurde festgestellt, dass die zu bewertende Pkw-

Garage auf dem Grundstück nicht mehr vorhanden ist. Auch die Zuwe-

gung zu der Pkw-Garage über das angrenzende Grundstück ist durch ei-

nen Zaun versperrt. Lediglich die Bodenplatte der zu bewertenden Pkw-

Garage ist noch vorhanden. Die Eigentumsverhältnisse im Wohnhaus 

sind ungeklärt. 

 

Ein Grundbuchauszug vom 29.10.2024 wurde mir vom Amtsgericht Bo-

chum zur Verfügung gestellt. 

 

Als Unterlage stand mir die Teilungserklärung inklusive der Zeichnun-

gen für das Teileigentum zur Verfügung. 
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Wertermittlungsstichtag (allgemeine Wertverhältnisse) und Qualitäts-

stichtag (Grundstückszustand) ist jeweils der Tag der Ortsbesichtigung, 

der 03.12.2024. 

Das Gutachten wird ausschließlich für die Verkehrswertermittlung 

(Marktwertermittlung) erstellt. Es dient nicht als Grundlage für belei-

hungs- und versicherungstechnische Zwecke. 

 

Die Feststellungen haben zu folgendem Ergebnis geführt. 
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1.2 GRUNDLAGEN DER WERTERMITTLUNG / 
LITERATUR 

 

 
1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch  
Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
394). 

2. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2023 (BGBl. I S. 411) 
m.W.v. 01.01.2024.  

3. MHG ist in §§ 557 bis 561 BGB eingeflossen, in der Fassung der  
Bekanntmachung vom 2. Januar 2002. 

4. Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht 
(Wohnungseigentumsgesetz) vom 15. März 1951 (BGBl. I S. 175, 
ber. S. 209) mit allen späteren Änderungen. 

5. Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 
vom 24. März 1897 (RGBl. S. 97) mit allen nachfolgenden  
Änderungen. 

6. Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrs-
werte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen 
Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) vom 
14. Juli 2021, in Kraft getreten am 1. Januar 2022 (BGBl. 2021, 
Teil 1 Nr. 44, S. 2805).  

7. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Bau-
nutzungsverordnung – BauNVO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt  
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 176).  
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8. Verordnung über wohnwirtschaftliche Berechnungen (Zweite Be-
rechnungsverordnung – II. BV) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 12. Oktober 1990 (BGBl. I S. 2178), zuletzt geändert 
durch Artikel 78 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. November 2007  
(BGBl. I S. 2614). 

9. Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenver-
ordnung – WoFlV) vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346). 

10. Vogels: Grundstücks- und Gebäudebewertung marktgerecht. 

11. Kleiber: Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 
2023. 

12. Dröge: Handbuch der Mietpreisbewertung für Wohn- und Gewer-
beraum, 3. Auflage 2004. 

13. Aktuelle Marktdaten aus den Grundstücksmarktberichten der  
zuständigen Gutachterausschüsse.  
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1.3 ERLÄUTERUNG ZUR DURCHFÜHRUNG 
 

 

Die nachstehende Wertermittlung umfasst das Sondereigentum an der 

Pkw-Garage Nr. 9 und einen dazugehörigen Miteigentumsanteil am Ge-

meinschaftseigentum sowie dem Grund und Boden an dem Grundstück 

Günnigfelder Straße 126. 

 

Zur Erstattung eines Gutachtens ist der Unterzeichner auf Auskünfte und 

Unterlagen der Eigentümer, Mieter und verschiedener anderer Stellen 

und Behörden angewiesen. Hinsichtlich der Vollständigkeit bzw. Rich-

tigkeit dieser Angaben besteht insoweit ein Vorbehalt, da eine umfassen-

de Prüfung im Rahmen der Gutachtenerstattung nicht in jedem Fall mög-

lich ist. 

 

Insbesondere können aufgrund des Gutachtens keine baurechtlichen oder 

miet- und wohnungsrechtlichen Ansprüche hergeleitet werden. 

 

Für die Wiedergabe der Übersichts- und Katasterpläne sowie Kartenaus-

schnitte im Gutachten liegt die Zustimmung der jeweiligen Rechtsinha-

ber vor.  

 

Zur Ermittlung des Verkehrswerts (Marktwerts) sind die allgemeinen 

Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt in dem Zeitpunkt zugrunde 

zu legen, auf den sich die Wertermittlung bezieht (Wertermittlungsstich-

tag). 

 

Dies gilt auch für den qualitativen Zustand (Qualitätsstichtag). Es sei 

denn, dass aus rechtlichen oder sonstigen Gründen ein von dem Ermitt-

lungsstichtag abweichender Zustand maßgebend ist.  
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Der Zustand des Wertermittlungsobjekts bestimmt sich nach der Ge-

samtheit aller verkehrswertbeeinflussenden rechtlichen Gegebenheiten 

und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der 

Lage (örtlich und innerhalb des Gebäudes).  

 

Die allgemeinen, konjunkturellen Wertverhältnisse auf dem Grund-

stücksmarkt richten sich nach den am Wertermittlungsstichtag für die 

Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr für Angebot und Nach-

frage maßgebenden Umständen, wie die allgemeine Wirtschaftssituation, 

dem Kapitalmarkt und der speziellen Marktentwicklung am Ort. Dabei 

bleiben ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse außer Betracht. 

 

Nachfolgende Verkehrswertermittlung erfolgt auf der Grundlage der 

nach dem Baugesetzbuch erlassenen Immobilienwertermittlungsverord-

nung (ImmoWertV) vom 14. Juli 2021.  

 

Zur Ermittlung des Wertes bebauter Grundstücke kommen danach das 

Vergleichswertverfahren (§§ 24 bis 26 ImmoWertV), das Ertragswertver-

fahren (§§ 27 bis 34 ImmoWertV) und das Sachwertverfahren (§§ 35 bis 

39 ImmoWertV) einzeln oder in Kombination zur Anwendung.  

 

Die Verfahrenswahl richtet sich nach der Art des Wertermittlungsobjekts 

unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr beste-

henden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände des Einzelfalls, 

insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten (§§ 18 bis 

23 ImmoWertV). Die durch den zuständigen Gutachterausschuss ermit-

telten, für die Wertermittlung erforderlichen Daten werden, soweit vor-

handen, jeweils zur Ermittlung des vorläufigen Verfahrenswerts und des 

Verkehrswerts (Marktwerts) herangezogen. 
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Bei der Ermittlung des vorläufigen Verfahrenswerts sind die allgemeinen 

Wertverhältnisse (§ 7 ImmoWertV) und die allgemeinen Grundstücks-

merkmale (§ 8 Abs. 2 ImmoWertV) zu berücksichtigen. 

Der so abgeleitete marktangepasste Verfahrenswert wird um die besonde-

ren objektspezifischen Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV) 

ergänzt. 

 

Der Verkehrswert ist aus dem Verfahrenswert des oder der angewendeten 

Wertermittlungsverfahren unter Würdigung ihrer Aussagefähigkeit abzu-

leiten.  

 

Bei dem vorliegenden Wertermittlungsobjekt (Pkw-Garage) wird dem 

Verfahrenswert aus dem Vergleichswertverfahren primäre Bedeutung 

beigemessen.  
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1.4 ERLÄUTERUNG DER 
WERTERMITTLUNGSVERFAHREN 

 

1.4.1 Vergleichswertverfahren 
 

 

§§ 24 bis 26 ImmoWertV 

 

Das Vergleichswertverfahren dient zur Ableitung eines Vergleichswerts 

aus dem örtlichen Grundstücksmarkt mit direktem Bezug zum Ver-

kehrswert (Marktwert) des Wertermittlungsobjekts und zur Ableitung des 

Bodenwerts bebauter und unbebauter Grundstücke. 

 

Voraussetzung für die Anwendung ist, dass eine ausreichende Anzahl 

geeigneter Kauffälle (Vergleichspreise) oder geeignete Vergleichsfakto-

ren bzw. Bodenrichtwerte vorliegen und diese mit dem Wertermittlungs-

objekt hinreichend übereinstimmen.  

 

Wertrelevante Abweichungen können, soweit sie nicht unerheblich sind, 

in sachgerechter Weise, unter anderem durch Verwendung geeigneter 

Daten (zum Beispiel Umrechnungskoeffizienten, Index-Reihen) auf das 

Wertermittlungsobjekt angepasst werden. 

 

Zur Ableitung von Vergleichswerten sind vorrangig die Kaufpreise und 

Daten aus der Kaufpreissammlung der örtlichen Gutachterausschüsse zu 

verwenden.  

 

Die Ableitung des Bodenwerts erfolgt vorrangig nach dem Vergleichs-

wertverfahren.  
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Bei fehlenden bzw. nicht ausreichenden Kaufpreisen über unbebaute 

Grundstücke sind die vom örtlichen Gutachterausschuss ermittelten  

Bodenrichtwerte zum Vergleich heranzuziehen, gegebenenfalls sind  

diese um objektspezifische Grundstücksmerkmale anzupassen. 

 

Stehen auch keine geeigneten Bodenrichtwerte zur Verfügung, kann der 

Bodenwert auch mit Hilfe deduktiver oder anderer geeigneter nachvoll-

ziehbarer Verfahren rechnerisch, das heißt durch Zu- oder Abschläge auf 

eine Bezugsgröße, ermittelt werden.  

 

Wegen des direkten Bezugs der Vergleichspreise zum örtlichen Grund-

stücksmarkt ist bei der Ableitung des Verkehrswerts (Marktwerts) in der 

Regel keine Marktanpassung mehr erforderlich. Nur in begründeten Aus-

nahmen sind Zu- oder Abschläge vorzunehmen. Die Berücksichtigung 

objektspezifischer Grundstücksmerkmale bzw. Besonderheiten bleibt da-

von unberührt.  

 

In Wertermittlungsfällen, in denen Vergleichspreise, Immobilienricht-

werte und Vergleichsfaktoren in nicht ausreichender Anzahl bzw. in un-

zureichender Aufbereitung vorliegen, kann das Vergleichswertverfahren 

in vereinfachter Form zur Plausibilitätsprüfung des nach dem Sach- oder 

Ertragswertverfahren abgeleiteten Verkehrswerts (Marktwerts) herange-

zogen werden.  
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Schematische Darstellung des Vergleichswertverfahrens 

 

geeignete Kaufpreise  Vergleichsfaktor, Bodenrichtwert, 
Immobilienrichtwert 

     
i.d.R. Anpassung wegen abweichender Grundstücksmerkmale des  
Wertermittlungsobjekts bzw. wegen des Wertermittlungsstichtags 

 
      

Vergleichspreise  angepasster Vergleichsfaktor 

     
(gegebenenfalls gewichteter) 

Mittelwert  Multiplikation mit Bezugsgröße 

  
      

vorläufiger Vergleichswert 

      

gegebenenfalls zusätzliche Marktanpassung 

      

marktangepasster vorläufiger Vergleichswert 

  
    

gegebenenfalls Berücksichtigung  
besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale 

  
    

Vergleichswert 
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1.4.2 Ertragswertverfahren 
 

 

§ 27 ff. ImmoWertV 

 

Zur Ermittlung des Verkehrswerts (Marktwerts) findet das Ertragswert-

verfahren vorzugsweise Anwendung für Wertermittlungsobjekte, bei  

denen im gewöhnlichen Geschäftsverkehr die Erzielung von Erträgen für 

die Preisbildung von Bedeutung ist. Das trifft für Mietwohngrundstücke, 

gewerblich bzw. geschäftlich genutzte Immobilien und Wohnungseigen-

tum zu.  

 

Neben dem nach dem Vergleichswertverfahren abgeleiteten Bodenwert 

sind beim Ertragswert die nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten ange-

setzte Restnutzungsdauer, die marktüblich erzielbaren Reinerträge sowie 

insbesondere der objektspezifisch angepasste Liegenschaftszinssatz für 

das Ergebnis von ausschlaggebender Bedeutung.  

 

Nur wenn diese einzelnen Parameter modellkonform mit den Marktablei-

tungen der örtlich zuständigen Gutachterausschüsse (§§ 18 bis 23 Im-

moWertV) übereinstimmend angewandt werden können, hat das Ergeb-

nis des Ertragswertverfahrens einen direkten Bezug zum örtlichen 

Grundstücksmarkt und bedarf in der Regel keiner weiteren Marktanpas-

sung zum Verkehrswert (Marktwert). Sollte eine Marktanpassung not-

wendig sein, ist diese besonders zu begründen.  
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Die ImmoWertV sieht drei Verfahrensvarianten der Ertragswertermitt-

lung vor: 

 
- das allgemeine Ertragswertverfahren 

(wie im nachfolgenden Ablaufdiagramm dargestellt) 

- das vereinfachte Ertragswertverfahren 

- das periodische Ertragswertverfahren 

 

Bei gleichen Ausgangsdaten führen alle drei Varianten zu gleichen  

Ergebnissen.  

 

Das „Regelverfahren“ ist das allgemeine Ertragswertverfahren. Soweit 

im Gutachten kein weiterer Hinweis erfolgt, findet dieses Anwendung.  
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Schematische Darstellung des allgemeinen Ertragswertverfahrens 

 
jährlicher Rohertrag (modellkonform) 

   
abzüglich Bewirtschaftungskosten (modellkonform) 

   
jährlicher Reinertrag 

   
Ermittlung des objektspezifischen Liegenschaftszinssatzes 

(modellkonform) 
   

abzüglich Bodenwertverzinsungsbetrag aus dem Boden-
wert des erschließungsbeitragsfreien Grundstücks ohne 
selbstständig nutzbare Teilflächen und objektspezifische 

Grundstücksmerkmale 
   

Reinertragsanteil der baulichen Anlagen 
   

Kapitalisierung (objektspezifischer Liegenschaftszinssatz) 
   

vorläufiger Ertragswert der baulichen Anlagen 
   

zuzüglich Bodenwert des gesamten Grundstücks 
   

vorläufiger Ertragswert 
   

gegebenenfalls zusätzliche Marktanpassung  
(nur in besonderen begründeten Fällen) 

   
marktangepasster vorläufiger Ertragswert 

   
gegebenenfalls Berücksichtigung besonderer objektspezifi-
scher Grundstücksmerkmale (z. B. Instandhaltungsrückstau-

kosten, Mietminderungserträge, merkantiler Minderwert) 
   

Ertragswert 
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1.4.3 Sachwertverfahren 
 

 

§ 35 ff. ImmoWertV 

 

Die Anwendung des Sachwertverfahrens zur Ermittlung des Verkehrs-

werts (Marktwerts) beschränkt sich auf Wertermittlungsobjekte, bei  

denen im gewöhnlichen Geschäftsverkehr der Substanzwert und nicht die 

Erzielung von Erträgen für die Preisbildung ausschlaggebend ist.  

 

In der Hauptsache trifft das auf Ein- und Zweifamilienhäuser zu. Voraus-

setzung ist, dass die baulichen Anlagen noch wirtschaftlich nutzbar sind 

und eine entsprechende Restnutzungsdauer aufweisen.  

 

Keine Anwendung findet es für funktionslose oder abbruchreife bauliche 

Anlagen oder Teile von diesen.  

 

Abgesehen von dem nach dem Vergleichswertverfahren abgeleiteten  

Bodenwert verfügt der Sachwert der baulichen Anlagen über keinen  

direkten Bezug zum örtlichen Grundstücksmarkt. Wesentliche Voraus-

setzung für eine sachgerechte Anwendung ist daher das Vorhandensein 

geeigneter objektspezifisch angepasster Sachwertfaktoren. Diese werden 

modellkonform aus Kaufpreisen durch die zuständigen Gutachteraus-

schüsse abgeleitet. 

 

Begleitend zu anderen Wertermittlungsverfahren kann das Sachwertver-

fahren einer Plausibilitätsprüfung dienen.  
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Schematische Darstellung des Sachwertverfahrens 

 

Herstellungskosten 
der baulichen  
Anlagen (ohne  
Außenanlagen) 

 

Erfahrungssätze /  
Herstellungskosten 

der baulichen Außen-
anlagen und sonstigen 

Anlagen 

 Bodenwert 

       
Regionalfaktor  Regionalfaktor   

       
Alterswertminde-

rung  gegebenenfalls  
Alterswertminderung   

       
     

vorläufiger Sachwert 

   
Marktanpassung 

(objektspezifischer und modellkonformer Sachwertfaktor) 

  
  

marktangepasster vorläufiger Sachwert 

   

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

 
 

  

Sachwert 
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1.5 WAHL DER WERTERMITTLUNGS-
VERFAHREN 

 

 

Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um eine Pkw-Garage, welche 

sich auf dem Grundstück Günnigfelder Straße 126 befinden sollte.  

 

Da das Bewertungsobjekt bei der Ortsbesichtigung nicht vorgefunden 

wurde, wird nur der Wert für die vorhandene Bodenplatte sowie der Wert 

des Grund und Bodens ermittelt. 

 

Die Ableitung des Bodenwerts erfolgt entsprechend der ImmoWertV 

nach dem Vergleichswertverfahren. 

 

Unter Berücksichtigung der ImmoWertV und den Gepflogenheiten des 

Grundstücksmarkts ermittelt der unterzeichnende Sachverständige den 

Verkehrswert (Marktwert) vorrangig auf der Grundlage des Vergleichs-

werts unter Einbeziehung geeigneter Vergleichsfaktoren und Marktdaten. 
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2. BODENWERT 
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2.1 ALLGEMEINE ANGABEN 
 

2.1.1 Teileigentumsgrundbuch 
 

 

Eine Kopie des Teileigentumsgrundbuchs des Amtsgerichts Bochum, 

Blatt 3204 wurde mir zur Verfügung gestellt. 

 

Das Teileigentum ist wie folgt verzeichnet: 

Sondereigentum an der Pkw-Garage Nr. 9 verbunden mit einem 

500/100.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung Gün-

nigfeld, Flur 2, Flurstück 9.  

 

 

2.1.2 Katasterbezeichnungen 
 

 

Gemarkung      : Günnigfeld 

Flur        : 2 

Flurstück      : 9 

Größe       :   m² 

Wirtschaftsart und Lage : Gebäude- und Freifläche, Verkehrsfläche 

           Günnigfelder Straße 126 
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2.1.3 Lasten und Rechte 
 

 

In Abteilung II des Grundbuchs ist bis auf die Eintragung hinsichtlich der 

Zwangsversteigerung keine weitere Eintragung vorhanden.  

 

Andere, nicht in Abteilung II des Grundbuchs eingetragene oder vertrag-

lich vereinbarte privatrechtliche Lasten, Beschränkungen oder Rechte 

sind dem Sachverständigen nicht bekannt geworden. 

 

Die Grundakte wurde nicht eingesehen. 

 

Ein Wegerecht ist nicht eingetragen (keine dingliche Sicherung) 

 

Nach Auskunft des Bauordnungsamtes vom 24.02.2022 ist folgende Bau-

last zu Lasten des zum Teil zu bewertenden Grundstücks bekannt gewor-

den, die im Rahmen dieses Gutachtens unberücksichtigt bleibt (siehe An-

lage).  

 

Baulasten-Protokoll-Nr. 4571 

Verpflichtung auf dem Flurstück 9 und 10 eine Fläche von  

ca. 6 m x 45 m = 270 m2, die im beiliegenden Lageplan grün 

schraffiert ist, als Zuwegung (Zu- und Abfahrt) im Sinne des  

§ 4 Abs. 1 Ziffer 1 der Bauordnung NW zu dem Grundstück  

Günnigfelder Str. 126-128 (Flurstücke 8 und 9) ständig freizuhal-

ten und allen Benutzern zugänglich zu machen. 

 

Das zum Teil zu bewertende Grundstück liegt in keinem förmlich festge-

legten Sanierungsgebiet; Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB fallen 

somit nicht an. Eine Anordnung über ein Bodenordnungsverfahren (Bau-

landumlegung) liegt nicht vor.  
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2.2 LAGEBESCHREIBUNG 
 

2.2.1 Kommunale Daten 
 
 

Die Stadt Bochum liegt als Oberzentrum in der Mitte des Ruhrgebiets, 

auf der Achse Essen – Dortmund. Die ehemals durch Kohle und Stahl 

sowie industrielle Fertigung geprägte Stadt hat sich in den letzten Jahr-

zehnten einem umfassenden Strukturwandel unterzogen. 

 

Dienstleistungen, Verwaltung, Handel, Kultureinrichtungen, Universität, 

Fachhochschulen, Einrichtungen der Gesundheitswirtschaft sowie  

technologische Quartiere prägen heute das Wirtschafts- und Erwerbs-

leben. 

 

In seinem Grundstücksmarktbericht 2024 hat der Gutachterausschuss für 

Grundstückswerte in der Stadt Bochum auf der Grundlage der Internet-

seiten der Stadt Bochum und dem Statistischen Jahrbuch folgende Daten 

veröffentlicht. 

 

Geografische Daten   

östliche Länge : 7 Grad 13 Min. 34 Sek. 

nördliche Breite : 51 Grad 28 Min. 21 Sek. 

höchster Punkt : 196 m über NN (Kemnader Straße 302a) 

niedrigster Punkt : 43 m über NN 
(Straßenunterführung „Am Blumenkamp“) 

max. Nord-Süd-
Ausdehnung 

: 13,0 km 

max. Ost-West-Ausdehnung : 17,1 km 

Gebietsfläche : 145,4 km² 
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Sozioökonomische Daten 

Einwohnerzahl : 373.673 (Stand 31.12.2023); Vorjahr: 372.854 

    davon männlich : 184.529 

    davon weiblich : 189.144 

    davon Deutsche : 311.153 

    andere Nationalitäten :   62.520 

Bevölkerungsdichte : 2.570 Einwohner je km² 

   

Strukturdaten Bauen und Wohnen 

Baugenehmigungen in 2022 : 875 davon 75 Ein-/Zweifamilienhäuser 

Baufertigstellungen in 2022 : 401 davon 79 Ein-/Zweifamilienhäuser 

Zwangsversteigerungen in 2023 :   91    
   
Flächennutzung (2023) : Siedlungsfläche 55,6 % 

  Vegetationsfläche 28,9 % 

  Verkehrsfläche 14,5 % 

  Gewässerfläche  1,0 % 

    

Wirtschaftsdaten  

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gesamt (Quartal II/2023) : 139.480 
    
Arbeitslosenquote (31.12.2023) : 8,5 % (Bochum)  

  7,2 % (NRW)  

  5,7 % (Bund)  
    
Pendlerrechnung (2021) : Einpendler : 88.830 

  Auspendler : 80.706 

  Pendlersaldo :   8.124 
 

 

 

 



SV-Büro Frahm, Bochum • 48b K 46/22  Seite 26 

 

2.2.2 Örtliche Lage, Versorgung und 
Grundstücksgestalt 

 

 

Das Bewertungsobjekt liegt an der Günnigfelder Straße 126 im Stadtteil 

Günnigfeld. Bei der Straße handelt es sich um eine Hauptstraße, die al-

lerdings im Bereich des zum Teil zu bewertenden Grundstücks als Ne-

benstraße ausgebaut ist. Das zum Teil zu bewertende Grundstück grenzt 

an den öffentlichen Straßenraum.  

 

Die überregionale Autobahnanbindung an die A 40 befindet sich in ge-

ringer Entfernung. Haltepunkte des öffentlichen Personennahverkehrs be-

finden sich in unmittelbarer Nähe.  

 

Die Entfernung zur Stadtmitte Bochum beträgt ca. sieben Kilometer. 

 

Einrichtungen des Gemeinbedarfs, wie Kirchen, Schulen, Sport- und 

Spielflächen, ärztliche Versorgung sowie Einkaufsmöglichkeiten zur  

Deckung des täglichen Bedarfs sind in der näheren Umgebung vorhan-

den. 

 

Entsorgungsmäßig ist das zu bewertende Grundstück an die öffentliche 

Kanalisation angeschlossen.  

 

Die umliegende Bebauung besteht aus mehrgeschossigen Wohnhäusern 

in offener und geschlossener Bauweise.  

 

Grenzverlauf und Abmessungen sind aus dem beigefügten Katasteraus-

zug im Maßstab   ersichtlich.  
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2.3 BEHÖRDLICHE AUSKÜNFTE  
 

2.3.1 Bauplanungsrecht 
 

 

Der regionale Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städtere-

gion Ruhr aus 2017 als vorbereitender Bauleitplan gemäß §§ 5 bis 7 

BauGB, stellt den Bereich des zum Teil zu bewertenden Grundstücks als 

Grünflächen dar (siehe Anlage).  

 

Ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan im Sinne der §§ 8 ff. BauGB be-

steht laut Internetportal der Stadt Bochum nicht.  

 

Aufgrund der Insellage zwischen zwei bebauten Ortsteilen sowie der 

Darstellung als Grünfläche im Flächennutzungsplan lässt sich nicht ab-

schließend beurteilen, ob eine weitere bauliche Nutzung nach § 34 

BauGB – Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang 

bebauten Ortsteile oder nach § 35 BauGB - Vorhaben im Außenbereich, 

zulässig ist.  

 

Im Gutachten wird unterstellt, dass sich die bauliche Nutzung auf § 34 

BauGB bezieht. 

 

Das heißt, ein Vorhaben ist zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der 

baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die über-

baut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung unter Berück-

sichtigung der für die Landschaft charakteristischen Siedlungsstruktur 

einfügt, die Erschließung gesichert ist und wenn sonstige öffentliche  

Belange nicht entgegenstehen. 
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Im Rahmen dieses Gutachtens konnte nicht umfänglich überprüft wer-

den, ob für die vorhandenen baulichen Anlagen in der vorgefundenen 

Ausführung Baugenehmigungen vorliegen. Soweit für einzelne Bauteile 

keine Genehmigung vorgelegt oder eingesehen werden konnte, werden 

diese unter Unterstellung einer materiellen Genehmigungsfähigkeit und 

unter entsprechender Würdigung in die Bewertung aufgenommen. 

 

 

 

2.3.2 Altlasten 
 

 

Nach Auskunft der Stadt Bochum vom 11.02.2022 ist das zum Teil zu 

bewertende Grundstück zurzeit nicht im Kataster über altlastverdächtige 

Flächen der Stadt Bochum erfasst.  

 

Gemäß der Luftbildauswertung sind im westlichen Bereich des angefrag-

ten Grundstücks unklassifizierte Auffüllungen verzeichnet, über deren 

Art und Zusammensetzung keine Untersuchungsergebnisse vorliegen. 

 

Für angrenzende Flächen wurde jedoch eine Gefährdungsabschätzung 

durchgeführt. Nach diesen Untersuchungsergebnissen und der vorge-

nannten Luftbildauswertung ist bei dem angefragten Grundstück unter 

der Geländeoberfläche mit aufgefüllten und umgelagerten Böden (Mut-

terboden, Schluff, Steine, Asche, Ziegelbruch) unterschiedlicher Mäch-

tigkeit zu rechnen. 

 

Aufgrund der vorliegenden Untersuchungsergebnisse der angrenzenden 

Flächen ist davon auszugehen, dass für das angefragte Grundstück eine 

höherwertige kleingärtnerische Nutzung mit Pflanzenanbau auszuschlie-

ßen ist.  
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In der Luftbildauswertung der Stadt Bochum ist auf dem o.g. Grundstück 

ein ehemaliger Gebäudebestand zu erkennen. In diesem Bereich können 

Fundament- bzw. Mauerwerksreste o.ä. im Untergrund vorhanden sein. 

 

Seit Anfang der 1990er Jahre wurde durch die Alliierten die Kartierung 

der abgeworfenen Kampfmittel freigegeben. Eine diesbezügliche  

Anfrage bei dem zuständigen Ordnungsamt wurde nicht gestellt.  

 

 

 

2.3.3 Baugrund, Gefährdungspotentiale des 
Untergrunds 

 

 

Bergbau 

Aufgrund historischen Bergbaus in der gesamten Region können berg-

bauliche Einwirkungen nicht ausgeschlossen werden.  

 

Das Bewertungsobjekt liegt in einer Region, in der bis in die letzten Jahr-

zehnte des vorigen Jahrhunderts der Steinkohlenbergbau umgegangen ist. 

Das latente Vorhandensein ehemaliger Bergbauaktivitäten im Untergrund 

bedarf keiner gesonderten Würdigung bei der Wertfindung, da in die 

Vergleichspreise bzw. in die aus Vergleichen abgeleiteten zonalen Bo-

denrichtwerte das Verhalten der Marktteilnehmer eingeflossen ist. 

 

Sichtbar gewordene bergbauliche Einflüsse (u. a. Setzungen, Schief-

lagen) erfahren bei der Wertermittlung eine entsprechende Berücksichti-

gung.  
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Konkret belastende bzw. einschränkende Hinweise zum Grundstück 

durch die für den Bergbau zuständigen Stellen (u. a. Oberbergamt) sowie 

gegebenenfalls vorhandene Eintragungen in Abteilung II des Grundbuchs 

(Bergschadensverzichte, Bergschadensminderwertverzichte) erfahren bei 

der Wertermittlung nur auftragsgemäß eine Berücksichtigung.  

 

Im Rahmen dieser Verkehrswertermittlung werden unbekannte Einflüsse 

aus nicht dokumentiertem Bergbau, der unter Umständen auch ober-

flächennah stattgefunden hat, nicht berücksichtigt.  

 

Eine Anfrage an das zuständige Bergamt wurde gestellt, die Antwort ist 

als Kopie dem Gutachten in der Anlage beigefügt, wobei die Namen auf-

grund des Datenschutzes entfernt wurden. 
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2.3.4 Abgabenrechtlicher Zustand 
 

 

Nach gemachten Angaben des Tiefbauamts, Erschließungs- und Straßen-

baubeiträge der Stadt Bochum, wird das zum Teil zu bewertende Grund-

stück durch die Günnigfelder Straße erschlossen. 

Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) fallen nicht an. 

Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) können 

jederzeit anfallen. 
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2.4 BODENRICHTWERT 
 

 

Die in der näheren Umgebung vorhandene Bebauung besteht aus mehr-

geschossigen Wohnhäusern.  

 

Der Gutachterausschuss in der Stadt Bochum weist in seiner Richtwert-

karte die Zone Nr. 74 mit €/m²  ,- bei einer zweigeschossigen Wohnbe-

bauung und einer Grundstückstiefe von 35 m erschließungs- und ka-

nalanschlussbeitragsfrei aus. Dieser Richtwert wurde zum   ermittelt 

(siehe Anlage). 

 

Im Einzelnen ist die Richtwertzone wie folgt definiert: 

 

Bodenrichtwertnummer : 74 
Bodenrichtwert : €/m² 330,- 
Nutzungsart : Wohnbauflächen  
Anzahl der Geschosse : II 
Grundstückstiefe : 35 m 
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2.5 ERMITTLUNG DES BODENWERTS 
 

 

Die Ermittlung des Bodenwerts erfolgt auf der Grundlage der Immobili-

enwertermittlungsverordnung vorrangig nach dem Vergleichswert-

verfahren. Gemäß § 40 Abs. 1 ImmoWertV können neben oder anstelle 

von Vergleichspreisen, objektspezifisch angepasste Bodenrichtwerte als 

Ermittlungsgrundlage verwendet werden. Dabei wird der Bodenwert  

ohne Berücksichtigung baulicher Anlagen für ein fiktiv unbebautes 

Grundstück abgeleitet.  

 

Ausgehend von den ausgewiesenen Bodenrichtwerten wird der Boden-

wert entsprechend den allgemeinen und besonderen Merkmalen des Be-

wertungsgrundstücks, einschließlich des Erschließungszustands und der 

Grundstücksgestalt, auf den Wertermittlungsstichtag (allgemeine Wert-

verhältnisse) und Qualitätsstichtag (Grundstückszustand) bezogen, be-

wertet. 

 

Die Art und das Maß der baulichen Nutzung und die konjunkturelle Ent-

wicklung finden bei der Ermittlung der Bodenrichtwerte ihre Berücksich-

tigung. Alle mir bekannt gewordenen grundstücksbezogenen Lasten, Be-

schränkungen und Rechte werden als besonderes objektspezifisches 

Grundstücksmerkmal bei der Ermittlung des jeweiligen Verfahrenswertes 

berücksichtigt. 

 

Die Auskunft über die Bodenrichtwerte wurde der Bodenrichtwertkarte 

des Gutachterausschusses in der Stadt Bochum, veröffentlicht in BORIS-

NRW, entnommen. 

 

In dem als Anlage beigefügten Katasterauszug ist das zum Teil zu bewer-

tende Grundstück gelb eingezeichnet. 



SV-Büro Frahm, Bochum • 48b K 46/22  Seite 34 

 

Ausgehend vom ausgewiesenen Bodenrichtwert und den vorhandenen, 

für den Bodenwert zutreffenden Grundstücksmerkmalen stelle ich den 

Bodenwert wie folgt fest: 

 

zonaler Bodenrichtwert zum  4 €/m²   
   
keine konjunkturelle Anpassung vom Zeitpunkt 
der Richtwertfeststellung bis zum Wertermitt-
lungsstichtag 

  

   
kein Zu- oder Abschlag auf den zonalen Richt-
wert  

  

      
objektspezifischer Bodenrichtwert  €/m² 330 
      
Unter Berücksichtigung der Lage, der Grundstücksform und -größe, 
der Erschließung, des vergleichbaren zonalen und objektspezifischen 
Bodenrichtwerts und der Beschaffenheit ergibt sich: 
Von der Gesamtfläche des Grundstücks (505 m2) wird der rückwärtige 
Grundstücksbereich mit rund 97 m2, bedingt durch die Tiefe des 
Grundstücks von mehr als 35 m, laut Grundstücksmarktbericht 2024 
des Gutachterausschusses in der Stadt Bochum mit 15 % - 35 % vom 
zonalen Bodenrichtwert (Hausgartennutzung) in Ansatz gebracht. Es 
werden hier nach sachverständigem Ermessen 25 % in Ansatz ge-
bracht.  
      
vorderer Grundstücksbereich   
408 m²     x €/m² 330 € 134.640 
hinterer Grundstücksbereich   
97 m²     x €/m² 330 x 25 % € 8.003 

    € 142.643 
      
Bodenwert des Gesamtgrundstücks        rund € 142.600 
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2.5.1 Ermittlung des Bodenwertanteils 
 

 

Für das zu bewertende Teileigentum wird entsprechend dem im Be-

standsverzeichnis des Grundbuchs angegebenen Miteigentumsanteil fol-

gender Bodenwertanteil in Ansatz gebracht: 

 

500 100.000 x    € 142.600  € 713 
       
Bodenwertanteil rund € 700 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SV-Büro Frahm, Bochum • 48b K 46/22  Seite 36 

 

 

3. BAULICHE UND SONSTIGE 
ANLAGEN  
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3.1 BESCHREIBUNG DER BAULICHEN UND 
SONSTIGEN ANLAGEN 

 

3.1.1 Allgemeine Baubeschreibung 
 

 

Gebäudebeschreibung des Gesamtobjekts 

Das zu bewertende Teileigentum liegt im rückwärtigen Teil des Grund-

stücks und wird über eine Zuwegung über das angrenzende Nachbar-

grundstück erschlossen.  

 

Bei der Ortsbesichtigung wurde festgestellt, dass die zu bewertende Pkw-

Garage auf dem Grundstück nicht mehr vorhanden ist. Auch die Zuwe-

gung zu der Pkw-Garage über das angrenzende Grundstück ist durch ei-

nen Zaun versperrt. Lediglich die Bodenplatte der zu bewertenden Pkw-

Garage ist noch vorhanden. 

 

Aufgrund historischer Luftbilder der Stadt Bochum konnte festgestellt 

werden, dass die vorhandenen Pkw-Garagen auf dem Grundstück zwi-

schen 2017 und 2019 entfernt wurden. Weiteres ist hierzu nicht bekannt. 
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3.1.2 Ermittlung des Wertes der Bodenplatte 
 

 

Nach vorliegenden Unterlagen waren im rückwärtigen Grundstücksbe-
reich vier Pkw-Garagen auf einer Fläche von 11,20  x  5,80 m vorhan-
den. Hieraus ergibt sich eine Fläche pro Bodenplatte von 16,24 m².  
Für die Herstellung einer Bodenplatte aus Beton mit entsprechender 
Armierung und Unterkonstruktion werden 150 €/m² in Ansatz ge-
bracht, wobei die Wertminderung aufgrund des Alters in Abzug ge-
bracht wird. 
Mithin ergibt sich: 
      
16,24 m²     x €/m² 150 € 2.436 
      
Entwertung 70 %   1.706 
Wert 30%   730 
      
Wert der Bodenplatte                              rund € 700 
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3.2 BERÜCKSICHTIGUNG DER BESONDEREN 
OBJEKTSPEZIFISCHEN 
GRUNDSTÜCKSMERKMALE  

 

 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale sind wertbeeinflus-

sende Umstände des einzelnen Wertermittlungsobjekts, die erheblich 

vom Üblichen abweichen und denen der Grundstücksmarkt einen eigen-

ständigen Werteinfluss beimisst. Soweit sie im bisherigen Verfahren 

noch nicht berücksichtigt wurden, sind sie durch Zu- oder Abschläge zu 

berücksichtigen (§ 8 ImmoWertV).   

 

 

 

3.2.1 Anteiliger Wert der Baulast 

 

Der anteilige Wert der Baulast, um auf das Grundstück zu gelangen  
Auf dem Flurstück 9 und 10 ist eine Fläche von 6 m x 45 m= 270 m² 
ständig freizuhalten 

270 m² befestigte Fläche /7 Garagen  m² 38,57 

Herstellungswert Befestigung der Bodenfläche 
38,57 m² x   €/m² 150  € 5.786 
Alterswertminderung     
5.786  € x   30 %   € 1.736 
Anteiliger Wert der Zuwegung pro Garage rund € 1.700 
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Wert der Bodenplatte   € 700 
        
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale    
    
Bodenwertanteil  € 700 
Anteiliger Wert der Zuwegung  € 1.700 

      € 3.100 
        
Wert des Teileigentums Garage Nr. 12  € 3.100 
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4. VERKEHRSWERT (MARKTWERT)  
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4.1 VERKEHRSWERT (MARKTWERT) 
 

 

Die Feststellung hat ergeben: 

 
Wert des Teileigentums Garage Nr. 12 € 3.100 
   

 
Bei Abwägung aller wertbeeinflussenden Merkmale, insbesondere der 

Lage, der Größe und der Ausstattung des Bewertungsobjekts, wird in 

Kenntnis der Lage auf dem Grundstücksmarkt sowie der Aussagefähig-

keit der vorhandenen Datenlage zur Ableitung der Verfahrenswerte zum 

Wertermittlungs-/Qualitätsstichtag, der Verkehrswert (Marktwert) für das 

Teileigentum auf dem Grundstück Günnigfelder Straße 126 in Bochum, 

bestehend aus dem Sondereigentum an der Pkw-Garage Nr. 12 des Auf-

teilungsplans, sowie eines 500/100.000 Miteigentumsanteils an dem 

Grundstück Gemarkung Günnigfeld, Flur 2, Flurstück 9, zum Werter-

mittlungs-/Qualitätsstichtag 10.12.2024 auf  

 
 €    3.100,- 

festgestellt. 
 
In Worten: Euro – dreitausendeinhundert – 
 
 

 

Bochum, den 10. April 2025 

Der Sachverständige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorstehendes Gutachten genießt Urheberschutz, es ist nur für den Auftragge-
ber und den angegebenen Zweck bestimmt. Dritten ist die Verwendung dieses 
Gutachtens – auch in Auszügen – ausdrücklich untersagt. 
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5. FOTOS UND ANLAGEN 
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5.1 VERZEICHNIS DER ANLAGEN 
 

 

Fotos 2 Seiten 

Grundrisszeichnung 1 Seite 

Katasterauszug 1 Seite 

Stadtplan 1 Seite 

Luftbild  1 Seite 

Bodenrichtwertkarte 1 Seite 

Flächennutzungsplan  1 Seite 

Baulasten 3 Seiten 

Bergbauauskunft 4 Seiten 
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Abb. 1 Günnigfelder Straße 126 und 128 Abb. 2 Zufahrt zum rückwärtigen Grundstück
über das Nachbargrundstück

Abb. 3 Zuwegung über das Nachbargrundstück Abb. 4 versperrte Zuwegung zu den ehemaligen
Pkw-Garagen
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Abb. 5 rückwärtiger Grundstücksbereich
Haus Nr. 126 und 128
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